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 1. Firma und Sitz  
 
 
 
Art. 1  Firma und Sitz 
 
 
Unter der Firma „Wohnbaugenossenschaft St. Georg Sursee“ besteht eine auf unbeschränkte Dauer 
gegründete gemeinnützige Genossenschaft im Sinne von Art. 828 ff. OR mit Sitz in Sursee LU. 
 
 
 
Art. 2  Zweck  
 
 
1Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mit-
gliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie ist bestrebt, 
Wohnraum für alle Bevölkerungskreise anzubieten, insbesondere auch für Familien, Behinderte und 
Betagte. Im Besonderen verfolgt sie den Zweck, den Wohnungsbau im Sinne des eidgenössischen 
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) sowie entsprechender kantonaler und kommu-
naler Erlasse zu fördern. 
 
 
2 Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch: 
 

a) Erwerb von Bauland und Baurechten. 
 
b) Bau und Erwerb von Ein- und Mehrfamilienhäusern, die den zeitgemässen genossenschaftlichen 

Wohnbedürfnissen entsprechen. 
 
c) Sorgfältigen und laufenden Unterhalt und periodische Erneuerung der bestehenden Bauten. 
 
d) Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich ver-

tretbare Art und Weise erneuert werden können. 
 
e) Beanspruchung von Förderungsinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumförderungs-

gesetz bzw. entsprechenden kantonalen und kommunalen Gesetzen. 
 
f) Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete. 
 
g) Erstellung von Wohnungen und Einfamilienhäusern zum Verkauf im Stockwerkeigentum bzw. im 

Baurecht.  
 
h) Fördern von genossenschaftlichen Aktivitäten in den Siedlungen. 
 
i) Ideelle und materielle Unterstützung von Bestrebungen, die preiswertes, gesundes und gutes 

Wohnen zum Ziel haben.  
 
 
3 Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebig. 
 
 
4 Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen oder ähnlichen 
Zielsetzungen beteiligen. Sie ist Mitglied des Verbandes für Wohnbau- und Eigentumsförderung VWE 
und des Verbandes Liberaler Baugenossenschaften. 
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2. Mitgliedschaft: Erwerb, Verlust und Pflichten 
 
 
 
Art. 3  Erwerb der Mitgliedschaft 
 
 
1 Mitglied der Genossenschaft kann jede natürliche oder juristische Person werden, welche mindestens 
einen Genossenschaftsanteil übernimmt (Mitgliedschaftsanteil).  
 
 
2 Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt. 
 

 

3 Die Aufnahme erfolgt aufgrund eines schriftlichen Beitrittsgesuchs durch einen Vorstandsbeschluss. 
Der Vorstand entscheidet endgültig und braucht die Ablehnung auch dann nicht zu begründen. 
 
 
4 Der Vorstand führt ein Mitgliederregister. 
 
 
 
Art. 4  Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
 
1 Die Mitgliedschaft erlischt  
 
a) bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
b) bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung. 
 
 
2 Die Rückzahlung der Genossenschaftsanteile bei Erlöschen der Mitgliedschaft richtet sich nach 
Art. 12 der Statuten. 
 
 
 
Art. 5   Austritt 
 
 
Der Austritt aus der Genossenschaft kann nur schriftlich auf Ende des Geschäftsjahres und unter Ein-
haltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist erklärt werden. Der Vorstand kann in begründeten 
Fällen den Austritt auch unter Beachtung einer kürzeren Kündigungsfrist oder auf einen anderen Zeit-
punkt bewilligen. 
 
 
 
Art. 6  Tod eines Genossenschafters 
 
 
Beim Tod eines Genossenschafters kann der überlebende Ehegatte oder einer seiner Nachkommen 
auf Gesuch hin in die Rechte und Pflichten des verstorbenen Mitgliedes eintreten. Solange die Erb-
schaft nicht erledigt ist, haben die Erben einen gemeinsamen Vertreter zu bestimmen. 
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Art. 7   Ausschluss 
 
 
Mitglieder, welche die Interessen der Genossenschaft verletzten, können vom Vorstand jederzeit aus-
geschlossen werden. Dem Ausgeschlossenen steht während 30 Tagen nach der Mitteilung das 
Rekursrecht an die Generalversammlung zu. Bis zu deren Entscheid ist der Betroffene in der Aus-
übung seiner Mitgliedschaftsrechte eingestellt. Die Anrufung des Richters gemäss Art. 846 Abs. 3 OR 
bleibt vorbehalten. 
 
 
 
Art. 8  Verpfändung und Übertragung von Genossenschaftsanteilen 
 
 
1 Jede Verpfändung und sonstige Belastung von Genossenschaftsanteilen sowie deren Übertragung 
an Personen, die nicht Mitglieder der Genossenschaft sind, ist ausgeschlossen. 
 
 
2 Die Übertragung von Genossenschaftsanteilen ist nur von Mitglied zu Mitglied zulässig und benötigt 
die Zustimmung des Vorstandes. Erforderlich sind ein schriftlicher Abtretungsvertrag sowie eine Mittei-
lung an die Genossenschaft. 
 
 
 
Art. 9  Persönliche Pflichten der Mitglieder 
 
 
Die Mitglieder sind verpflichtet: 
 
a) Die Interessen der Genossenschaft in guten Treuen zu wahren; 
 
b) Den Statuten sowie den Beschlüssen der Genossenschaftsorgane nachzuleben; 
 
c) Nach Möglichkeit an genossenschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen und in genossenschaftlichen 

Gremien mitzuwirken. 
  
 
 
 
3. Finanzielle Bestimmungen 
 
 
Art. 10  Genossenschaftskapital 
 
 
1 Das Genossenschaftskapital besteht aus der Summe der gezeichneten Genossenschaftsanteile. Die 
Höhe desselben ist unbeschränkt. Es werden Genossenschaftsanteile mit einem Nennwert von je 
CHF 1'000 ausgegeben und müssen voll einbezahlt werden.  
 

 

2 Für Genossenschaftsanteile werden Anteilscheine von je CHF 1'000 ausgegeben, welche auf den 
Namen lauten. Anstelle von Anteilscheinen können auch Zertifikate über mehrere Anteilscheine aus-
gegeben werden.  
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Art. 11  Verzinsung der Genossenschaftsanteile 
 
 
1 Eine Verzinsung der Genossenschaftsanteile darf nur erfolgen, wenn angemessene Einlagen in die 
gesetzlichen Reserven sowie Abschreibungen vorgenommen sind. 
 
 
2 Die Generalversammlung bestimmt alljährlich den Zinssatz, wobei der landesübliche Zinssatz für 
langfristige Darlehen ohne besondere Sicherheiten, der für die Befreiung von der Eidg. Stempel-
abgabe zulässige Zinssatz und gegebenenfalls die in Bestimmungen der Wohnbauförderung vorgese-
henen Grenzen nicht überschritten werden dürfen. 
 
 
3 Die Anteile werden jeweils vom ersten Tag der Einzahlung folgenden Monats bis zum Erlöschen der 
Mitgliedschaft verzinst. Der nicht einbezahlte Betrag wird nicht verzinst.  
 
 
 
Art. 12  Rückzahlung der Genossenschaftsanteile 
 
 
1 Ausscheidende Mitglieder bzw. deren Erben haben keine Ansprüche auf Genossenschaftsvermögen 
mit Ausnahme des Anspruchs auf Rückzahlung der von ihnen einbezahlten Genossenschaftsanteile.   
 
 
2 Die Rückzahlung erfolgt zum anteilsmässigen Bilanzwert des Austrittsjahres unter Ausschluss der 
Reserven und Fondseinlagen, höchstens aber zum Nennwert. 
 
 
3 Die Auszahlung und Verzinsung erfolgt innert eines Monats nach Genehmigung der Jahresrechnung 
und Festlegung des Zinssatzes durch die nächste ordentliche Generalversammlung. Falls die Finanz-
lage der Genossenschaft dies erfordert, ist der Vorstand berechtigt, die Rückzahlung bis auf die Dauer 
von drei Jahren hinauszuschieben, wobei die Verzinsung wie bei ungekündigten Genossenschaftsan-
teilen erfolgt. 
 
 
 
Art. 13  Haftung 
 
 
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. Jede Nach-
schusspflicht oder Haftbarkeit des einzelnen Mitglieds ist ausgeschlossen. 
 
 
 
Art. 14  Jahresrechnung und Geschäftsjahr 
 
 
1 Die Jahresrechnung besteht aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang und wird nach den Grundsät-
zen der ordnungsgemässen Rechnungslegung so aufgestellt, dass die Vermögens- und Ertragslage 
der Genossenschaft zuverlässig beurteilt werden kann. Sie enthält auch die Vorjahreszahlen. Mass-
gebend sind die Art. 662a – 663b sowie 663h - 670 OR sowie die branchenüblichen Grundsätze. 
Leistungen von Bund, Kantonen und Gemeinden sind offen auszuweisen.  
 
 
2 Die Jahresrechnung ist der Revisionsstelle zur Prüfung zu unterbreiten.  
 
 
3 Das Geschäftsjahr wird vom Vorstand festgelegt. 
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Art. 15  Reserven 
 
 
Über die Verwendung des Reinertrages und die Höhe der jeweiligen Einlagen in die Reserven ent-
scheidet die Generalversammlung unter Beachtung von Art. 860 OR. 
 
 
 
Art. 16  Entschädigung Vorstand 
 
 
1 Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf eine massvolle Entschädigung, welche sich nach 
den Aufgaben und der Arbeitsbelastung der einzelnen Mitglieder richtet und vom Vorstand selber fest-
gelegt wird.   
 
 
2 Die Ausrichtung von Tantiemen ist ausgeschlossen. 
 
 
 
 
4. Organisation 
 
 
 
Art. 17  Überblick 
 
 
Die Organe der Genossenschaft sind:  
 
a) Die Generalversammlung.  
b) Der Vorstand. 
c) Die Revisionsstelle. 
 
 
 
a) Generalversammlung 
 
 
Art. 18  Befugnisse der Generalversammlung 
 
 
1 Der Generalversammlung stehen die nachfolgenden Befugnisse zu: 
 
a) Festsetzung und Abänderung der Statuten. 
 
b) Wahl und Abberufung des Präsidenten, der weiteren Mitglieder des Vorstandes und der Revi-

sionsstelle. 
 
c) Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstandes. 
 
d) Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes. 
 
e) Entlastung der Mitglieder des Vorstandes. 
 
f) Beschlussfassung über Berufungen gegen Ausschlussbeschlüsse des Vorstandes. 
 
g) Beschlussfassung über den Kauf und Verkauf von Grundstücken oder Liegenschaften, die 

Erstellung von Neubauten und andere Geschäfte, soweit sie den Wert von CHF 1'000'000 über-
steigen. 
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h) Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion der Genossenschaft. 
 
i) Beschlussfassung über auf Antrag von Mitgliedern traktandierte Geschäfte, soweit diese der 

Beschlussfassung durch die Generalversammlung unterstehen. 
 
j) Beschlussfassung über alle weiteren Gegenstände, die durch Gesetz oder  Statuten der General-

versammlung vorbehalten sind oder die vom Vorstand der Generalversammlung unterbreitet wer-
den. 

 
 
2 Anträge der Mitglieder auf Traktandierung eines Geschäftes gemäss Buchst. i) müssen spätestens 
60 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. Der 
Termin der ordentlichen Generalversammlung ist jeweils mindestens drei Monate zum Voraus bekannt 
zu geben. 
 
 

3 Über Geschäfte kann nur abgestimmt werden, wenn sie traktandiert sind. Zur Stellung von Anträgen 
im Rahmen der Traktanden bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung. 
 
 
 
Art. 19  Einberufung und Leitung 
 
 
1 Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb der ersten Hälfte des Kalenderjahres 
statt. 
 
 
2 Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, sofern eine vorangegangene Gene-
ralversammlung, der Vorstand, die Revisionsstelle bzw. die Liquidatoren dies beschliessen oder der 
zehnte Teil der Mitglieder dies verlangt. Besteht die Genossenschaft aus weniger als 30 Mitgliedern, 
muss die Einberufung von mindestens drei Mitgliedern verlangt werden. Die Einberufung hat innert 
8 Wochen nach Eingang des Begehrens zu erfolgen. 
 
 
3 Die Generalversammlung wird durch den Vorstand mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstag 
einberufen. In der Einberufung sind die Traktandenliste und bei Anträgen auf Änderung der Statuten 
der Wortlaut der vorgeschlagenen Änderungen bekannt zu geben. Bei ordentlichen Generalversamm-
lungen werden der Einladung Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle beige-
legt; diese Unterlagen sind auch 20 Tage vor dem Versammlungstag am Geschäftsdomizil der  
Genossenschaft zur Einsicht aufzulegen.  
 
 
4 Die Generalversammlung wird vom Präsidenten oder einem Mitglied des Vorstandes geleitet. Sie 
kann auf Antrag des Vorstandes einen Tagespräsidenten wählen. 
 
 
 
Art. 20 Stimmrecht 
 
 
1 Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung eine Stimme.  
 
 
2 Es kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Genossenschafter oder durch ein hand-
lungsfähiges Familienmitglied vertreten lassen. Niemand kann mehr als ein anderes Mitglied vertreten. 
 
 
3 Bei Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes haben die Vorstandsmitglieder 
kein Stimmrecht. 
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Art. 21  Beschlüsse und Wahlen 
 
 
1 Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn sie statutengemäss einberufen worden ist.  
 
 
2 Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht ein Drittel der Stimmenden die geheime 
Durchführung verlangt. 
 
 
3 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute, im zweiten Wahlgang das relative Mehr. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.  
 
 
4 Die gesetzlichen Quoren wie Art. 889 OR und 18 Abs. 1 lit. d FusG bleiben vorbehalten. 
 
 
5 Über Beschlüsse und Wahlresultate wird ein Protokoll geführt, das vom Vorsitzenden und vom der 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 
 
b) Vorstand 
 
 
Art. 22  Wahl und Wählbarkeit 
 
 
1 Der Vorstand besteht aus drei bis sieben Mitgliedern. Die Mehrheit muss aus Genossenschaftern 
bestehen. Der Präsident wird von der Generalversammlung bestimmt; im Übrigen konstituiert sich der 
Vorstand selbst. Er kann einen Protokollführer ernennen, der nicht dem Vorstand anzugehören 
braucht. 
 
 
2 Nicht wählbar bzw. zum Rücktritt verpflichtet sind Personen, die in dauernder wesentlicher geschäft-
licher Beziehung zur Genossenschaft stehen.  
 
 
3 Die Mitglieder des Vorstandes werden auf drei Jahre gewählt und sind wieder wählbar. Wahlen 
innert einer Amtsdauer gelten bis zu deren Ablauf. 
 
 
 
Art. 23  Aufgaben  
 
 
1 Der Vorstand ist im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen für die Verwaltung 
und für alle Geschäfte der Genossenschaft zuständig, die nicht ausdrücklich einem anderen Organ 
vorbehalten sind.  
 
 
2 Er erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung und dem 
Jahresbericht zusammensetzt. Der Jahresbericht stellt den Geschäftsverlauf sowie die wirtschaftliche 
und finanzielle Lage der Genossenschaft dar.  
 
 
3 Er bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen und die Art ihrer Zeichnung, wobei nur Kollektiv-
unterschrift zu zweien erteilt werden darf. 
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Art. 25  Beschlussfassung 
 
 
1 Der Vorstand ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig. Er beschliesst mit 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzen-
de mit Stichentscheid. 
 
 
2 Sofern kein Vorstandsmitglied die mündliche Beratung verlangt und die Mehrheit der Vorstandsmit-
glieder mitwirkt, gelten ohne Gegenstimme gefasste schriftliche Zirkulationsbeschlüsse als gültige 
Vorstandsbeschlüsse. Sie sind ins Protokoll der nächsten Vorstandssitzung aufzunehmen. 
 
 
 
c) Revisionsstelle 
 
 
Art. 26  Wahl und Aufgaben 
 
 
1 Die GV wählt als Revisorin oder Revisor eine unabhängige Person oder ein Revisionsunternehmen 
mit einer Zulassung durch die eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde. Die Revisionsstelle führt 
eine eingeschränkte Revision im Sinne von Artikel 727a OR durch. 
 
 
2 Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche und juristische Personen oder Personen-
gesellschaften (Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften) gewählt werden. Wenigstens ein Mitglied der 
Revisionsstelle muss seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der 
Schweiz haben.  
 
 
3 Die Revisionsstelle wird für drei Geschäftsjahre gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten 
Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Sie kann jederzeit mit sofortiger Wirkung abberufen 
werden. 
 
 
 
 
5. Schlussbestimmungen 
 
 
Art. 27  Liquidation 
 
 
1 Eine besonders zu diesem Zweck einberufene Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung der 
Genossenschaft durch Liquidation beschliessen. 
 
 
 2 Der Vorstand führt die Liquidation nach den Vorschriften von Gesetz und Statuten durch, falls die 
Generalversammlung damit nicht besondere Liquidatoren beauftragt. 
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Art. 28  Liquidationsüberschuss 
 
 
1 Das Genossenschaftsvermögen, das nach Tilgung aller Schulden und Rückzahlung sämtlicher
Genossenschaftsanteile zum Nennwert verbleibt, gelangt an eine natürliche oder juristische Person, 
welche gleiche oder ähnliche Zwecke wie die aufgelöste Genossenschaft verfolgt mit der Bestimmung, 
dass diese Mittel zweckgebunden weiterverwendet werden. 
 
 
2 Abweichende Bestimmungen der Wohnbauförderung von Bund, Kanton, Gemeinden oder deren 
Anstalten bleiben vorbehalten. 
 
 
 
Art. 29  Fusion 
 
 
1 Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung der Genossenschaft durch Fusion mit einem 
anderen gemeinnützigen Wohnbauträger beschliessen. 
 

 

2 Die Vorbereitung der Fusion ist Sache des Vorstandes. Er kann dazu jedoch vorgängig die General-
versammlung in einer Konsultativabstimmung befragen. 
 
 
 
Art. 30  Mitteilungen und Publikationsorgan 
 
 
1 Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen und Einberufungen 
erfolgen schriftlich oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. 
 
 
2 Publikationsorgan der Genossenschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. 
 
 
 
Art. 31  Genehmigung durch das Bundesamt für Wohnungswesen 
 
 
Diese Statuten und ihre Änderungen sind vor der Beschlussfassung durch die Generalversammlung 
dem Bundesamt für Wohnungswesen zur Stellungnahme vorzulegen. 
 
 
 
 
6.  Beabsichtigte Sachübernahme 
 
 
Art. 32 Beabsichtigte Sachübernahme 
 
 
1 Die Gesellschaft beabsichtigt, aufgrund einer noch zu erstellenden Bilanz, von der Wohnbaugenos-
senschaft Martini Sursee, in Sursee (CH-100.5.014.761-2), sämtliche Aktiven (inkl. Grundstücke 
Nr. 1861, 8214 und 8217, alle Grundbuch Sursee) zu einem Maximalpreis von CHF 4'000'000.00 und 
das gesamte Fremdkapital zu einem Maximalpreis von CHF 3'040'000.00 zu einem maximalen Netto-
übernahmepreis von CHF 960'000.00 zu übernehmen.   
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2 Die Gesellschaft beabsichtigt, aufgrund einer noch zu erstellenden Bilanz, Liberalen Baugenossen-
schaft Sursee, in Sursee (CH-100.5.013.139-9), sämtliche Aktiven (inkl. Grundstücke Nr. 1862, 8223, 
8224, 8226 und 8228, alle Grundbuch Sursee) zu einem Maximalpreis von CHF 4'800'000.00 und das 
gesamte Fremdkapital zu einem Maximalpreis von CHF 3'900'000.00 zu einem maximalen Nettoüber-
nahmepreis von CHF 900'000.00 zu übernehmen.   
 
 
 
 
Die vorstehenden Statuten sind an der Gründungsversammlung vom 6. März 2008 angenommen 
worden. 
 
 
 
 
Sursee, 6. März 2008  
 
 Der Vorsitzende: 
  
 Sig. Landolt Max  
 
 Die Protokollführerin: 
 
                 Sig. Egli Irma  


